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1 vom Gemeinderat erlassen am 12. November 1996 



Gastwirtschaftsreglement 
der politischen Gemeinde Schmerikon 
 
 
Der Gemeinderat Schmerikon erlässt, gestützt auf Art. 5 des Gemeindegesetzes vom 23. August 1979 
und Art. 14 der Gemeindeordnung vom 18. Januar 1984 sowie gestützt auf Art. 6 des kantonalen  
Gastwirtschaftsgesetzes vom 26. November 1995 folgendes Reglement: 
 
I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 

Zweck Art. 1 

Dieses Reglement ordnet den Vollzug der Gastwirtschaftsgesetzgebung in der 
politischen Gemeinde Schmerikon. 
 

Schliessungszeit Art. 2 

Die Schliessungszeit in den Nächten von Sonntag bis Donnerstag dauert von 
Mitternacht (24.00 Uhr) bis 05.00 Uhr. 
 
In den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag dauert 
die Schliessungszeit von 01.00 bis 05.00 Uhr. 
 

Ausnahmen von der 
Schliessungszeit 

a) Verkürzung 
 

Art. 3 

Die Schliessungszeit beginnt nach folgenden Tagen bzw. Anlässen  
um 02.00 Uhr: 
a) Werktage, an welchen eine Bürgerversammlung der pol. Gemeinde, der 

Schulgemeinde, der kath. Kirchgemeinde, der Genossengemeinde  
stattfindet. 

b) Abstimmungssonntage in eidgenössischen, kantonalen oder  
Gemeindeangelegenheiten 

c) Neujahrstag 
d) Freitag und Samstag während 3 Wochen vor dem Schübeldonnerstag 
e) Freitag nach dem Schübeldonnerstag 
f) Fasnachtsdienstag 
g) Schmerkner Markttage 
h) 01. August 
i) Kirchweihsonntag 
j) Militärischer Inspektionstag für die politische Gemeinde Schmerikon 
k) Wehrmännerentlassung 
l) Generalversammlung EW und Bank 
 

b) Aufhebung Art. 4 

Die Schliessungszeit wird nach folgenden Tagen aufgehoben (Freinacht): 
a) Schübeldonnerstag 
b) Fasnachtssamstag 
c) Fasnachtssonntag 
d) Fasnachtsmontag 
e) Silvester 
 

c) Einzelne Anlässe Art. 5 
Gesuche von Patentinhabern um Verkürzung oder Aufhebung der Schlies-
sungszeit für einzelne Anlässe sind spätestens zwei Tage vor dem Anlass einzu-
reichen. 
 
 
 



d) Zwingende 
Schliessungszeit 

Art. 6 
Die Schliessungszeit dauert in jedem Fall von Mitternacht (24.00 Uhr) bis  
05.00 Uhr für die Nacht auf den jeweils folgenden Tag von: 
a) Gründonnerstag 
b) Karfreitag 
c) Ostersamstag 
d) Ostersonntag 
e) Pfingstsamstag 
f) Vortag des Eidg. Bettages 
g) Eidg. Bettag 
h) Heiliger Abend 
i) Weihnachten 
 

Gebühren Art. 7 

Die Gebühren richten sich nach dem Gebührentarif für die Staats- und Gemein-
deverwaltung vom 04. Juli 1995. 
 

Aufhebung bisherigen 
Rechts 
 
 
Inkrafttreten 

Art. 8 

Das Gastwirtschaftsreglement vom 13. Mai 1986 wird aufgehoben. 
 
Art. 9 

Dieses Reglement tritt nach dem Referendumsverfahren und der Genehmi-
gung durch das zuständige kantonale Departement in Kraft. 
 

 
 
Reglement vom Gemeinderat erlassen am: 12. November 1996 
 
 
Der Gemeindeammann Der Gemeinderatsschreiber 
 
 
Richard Koller  Claudio De Cambio 
 
 
Referendumsauflage vom 28. November bis 27. Dezember 1996 
 
Vom Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St. Gallen genehmigt am 28. Januar 1997 


